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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Im November 2014 verabschiedete der Bundesrat den Entwurf eines dringlichen
Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen Al-Qaïda, Islamischer Staat (IS)
sowie verwandter Organisationen. Der Entwurf stellte im Wesentlichen die Erhebung
der bisherigen Verordnung der Bundesversammlung bzw. der befristeten
Bundesratsverordnung auf Gesetzesstufe dar und sollte sicherstellen, dass genannte
Organisationen auch nach Ablauf der bis 2014 geltenden Verordnungen verboten
bleiben. Der Bundesrat hatte 2001 in Reaktion auf die Terroranschläge vom 11.
September mit einer Verordnung Al-Qaïda verboten und damit gegen innen und aussen
ein Zeichen setzen wollen. Nachdem die Verordnung dreimal verlängert worden war,
wurde sie auf den 1. Januar 2012 in eine bis am 31. Dezember 2014 begrenzte,
parlamentarische Verordnung überführt. Mit dem befristeten Bundesgesetz sollte nun
das Verbot für weitere vier Jahre gelten. Neben dem Verbot jeglicher Aktivität und
Unterstützung der beiden Organisationen im In- und Ausland unterstellte der Entwurf
zudem Widerhandlungen gegen das Verbot der Bundesgerichtsbarkeit. Angesichts der
im Berichtsjahr politisch angespannten Situation im Nahen Osten wurde das Geschäft
als dringlich eingestuft, keine Vernehmlassung durchgeführt und eine parlamentarische
Behandlung noch für 2014 beantragt. Im Ständerat wie auch im Nationalrat wurde die
Gesetzesvorlage einstimmig und ohne Enthaltung gutgeheissen, auch wenn der Nutzen
der Regelung, welcher der Symbolcharakter eines politischen Statements zugesprochen
wurde, nicht für alle Ratsmitglieder ersichtlich war. Im Rahmen der Task-Force wurde
zudem geprüft, inwiefern ein Ausreiseverbot für potentielle Dschihadisten ein griffiges
Instrument darstellen würde. Die Bedrohung, welche von Dschihad-Reisenden ausgeht,
war nicht zuletzt aufgrund Berichten aus Nachbarstaaten einer der Hauptpunkte in der
öffentlichen Diskussion über die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS). Dies nicht zuletzt
weil bekannt wurde, dass der US-Geheimdienst bei der Überwachung von Islamisten in
der Schweiz eine bedeutendere Rolle spielte als bisher angenommen. So waren es die
USA, die den NDB über Anschlagspläne eines irakischen Trios in der Schweiz informiert
hatten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2014
NADJA ACKERMANN

Anfang November 2020 verabschiedete die GPDel ihren Inspektionsbericht zum Fall
Crypto AG und bat den Bundesrat um Stellungnahme zu den darin formulierten
Ausführungen und Empfehlungen innert sechs Monaten. Der Bericht zeigte auf, dass
der Strategische Nachrichtendienst, eine Vorgängerorganisation des NDB, ab 1993
gewusst hatte, dass ausländische Nachrichtendienste hinter der Crypto AG standen und
dass die Firma sogenannte «schwache» Chiffriergeräte, deren Verschlüsselung mit
realistischem Aufwand zu brechen war, exportierte. Im darauffolgenden Zeitraum sei
von nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit auszugehen, sodass der NDB als
Nutzniesser der CIA-Operation «Rubikon» durch die Crypto AG anzusehen sei. Damit
liege aber kein verbotener Nachrichtendienst vor, denn es sei grundsätzlich zulässig,
dass der NDB und ausländische Dienste gemeinsam ein Unternehmen in der Schweiz
nutzten, um Informationen über das Ausland zu beschaffen. Es sei auch nicht davon
auszugehen, dass die Crypto AG den Schweizer Behörden jemals «schwache»
Verschlüsselungsgeräte geliefert habe. Dies zeige aber, wie wichtig es sei, dass die
Schweizer Behörden die Sicherheit dieser Geräte überprüfen oder gar deren
Konzeption mitbestimmen könnten, betonte die GPDel. So gesehen sei es nicht
verantwortbar, dass der Bund Verschlüsselungslösungen von ausländischen Lieferanten
beziehe; der Bundesrat habe der Wichtigkeit einheimischer Lieferanten für die
Verschlüsselungstechnik nicht die nötige Beachtung geschenkt.
Insbesondere erachtete es die GPDel angesichts der politischen Tragweite als falsch,
dass die VBS-Führung erst Ende 2019 über die Rolle der Crypto AG in Kenntnis gesetzt
worden war. Sie sah darin nicht zuletzt einen Mangel an Führung und Aufsicht durch
den Bundesrat, womit dieser eine Mitverantwortung für den jahrelangen Export von
manipulierten Chiffriergeräten durch die Crypto AG trage. Weil keiner der Vorgänger
Viola Amherds durch die NDB-Führungsriege, die offenbar selbst entschied, wer was zu
wissen brauchte, über die Vorgänge informiert worden war, war von einem «Staat im
Staat» und einem «Eigenleben» des NDB in der Presse zu lesen. Ebenso thematisiert
wurde der problematische Umgang des NDB mit historischen Dokumenten: Wie die

BERICHT
DATUM: 02.11.2020
KARIN FRICK
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GPDel berichtete, wurden nur durch einen «Glücksfall» die entscheidenden Akten zur
Aufklärung der Crypto-Affäre in einem alten Kommandobunker aufbewahrt – und dort
auch gefunden.
Mit der Sistierung der Generalausfuhrbewilligungen für Chiffriergeräte der Crypto
International AG, einer Nachfolgefirma der Crypto AG, im Dezember 2019, habe das
WBF schliesslich widerrechtlich gehandelt, da die gesetzlichen Voraussetzungen für
einen Widerruf nicht erfüllt gewesen seien; es habe damit lediglich versucht,
ungünstige Medienberichterstattung zu vermeiden. Diese Rüge der GPDel ging in erster
Linie an den amtierenden WBF-Vorsteher Guy Parmelin, der sich damit «prophylaktisch
dem medialen Druck gebeugt» (NZZ) und dadurch im Bestreben, den Ruf der Schweiz
als Technologiestandort und neutraler Staat zu wahren, falsche Entscheidungen
getroffen habe, so das Urteil der Medien. Die darauffolgende Blockade der
Einzelausfuhrgesuche durch den Bundesrat verstiess nach Einschätzung der GPDel
gegen Treu und Glauben, da keine rechtlichen Gründe gegen deren Bewilligung
gesprochen hätten. Dazu veranlasst hatte den Bundesrat eine Strafanzeige gegen die
Crypto International AG, die das Seco eingereicht hatte, weil es einen Verstoss gegen
Deklarationspflichten des Güterkontrollrechts vermutete. Aus Sicht der GPDel
entbehrte diese jedoch einer sorgfältig erstellten Faktenlage und Argumentation und
war «kein geeignetes Mittel, um auf den Fall Crypto AG zu reagieren». Damit sei die
Strafanzeige lediglich ein Versuch gewesen, «sich der politischen Verantwortung zu
entledigen» und die Bewältigung des Falles der Justiz zu überlassen.
Am Ende des Berichts formulierte die GPDel zwölf konkrete Empfehlungen an die
Bundesbehörden, was zur Bewältigung der Crypto-Affäre und zur Vermeidung ähnlicher
Fehler in Zukunft getan werden soll. Diese enthielten sowohl konkrete Schritte wie die
Bewilligung aller Ausfuhrgesuche der Crypto International AG und der Einstellung des
Strafverfahrens gegen dieselbe als auch Massnahmen zur Verbesserung der
Kommunikation innerhalb und zwischen den involvierten Bundesbehörden. 2

Rechtshilfe

Insbesondere der Fall des früheren philippinischen Staatschefs Marcos hatte auch dem
Bundesrat vor Augen geführt, dass das gültige Rechtshilfeverfahren in Strafsachen
durch die Ausschöpfung sämtlicher kantonaler und eidgenössischer Rechtsmittel in
nicht akzeptabler Weise verschleppt werden kann. Er beauftragte deshalb anfangs Jahr
das EJPD mit der Ausarbeitung eines Entwurfs für die Revision des Bundesgesetzes
über die internationale Rechtshilfe und des Rechtshilfevertrags mit den USA.
Namentlich durch eine Neuformulierung der zulässigen Rechtsmittel und durch
zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten des Bundesamtes für Polizeiwesen soll eine
Straffung des Verfahrens erzielt werden. Einen anderen Weg zur
Verfahrensbeschleunigung brachte Nationalrat Scheidegger (fdp, SO) in die Diskussion
ein. Er regte mit einem vom Rat überwiesenen Postulat an, dass der Bundesrat mit
Entwicklungsländern Staatsverträge nach dem Vorbild des Rechtshilfeabkommens mit
den USA abschliessen soll. 3

POSTULAT
DATUM: 23.03.1990
HANS HIRTER

In seiner Antwort auf eine in ein Postulat umgewandelte Motion Rechsteiner (sp, SG)
hielt der Bundesrat fest, dass sich der strafrechtliche Begriff Bestechung in der
Schweiz, wie auch sonst überall ausser den USA, nur auf die Bestechung einheimischer
Beamter bezieht. Da die entsprechenden Gebräuche und Rechtsvorschriften je nach
Land sehr unterschiedlich seien, sei die Forderung Rechsteiners nach einer
schweizerischen Strafnorm zur Verhinderung von Bestechungszahlungen an
ausländische Behörden als nicht praktikabel abzulehnen. 4

POSTULAT
DATUM: 28.02.1994
HANS HIRTER

Ende März legte der Bundesrat die Botschaft für eine Revision des Rechtshilfegesetzes
von 1981 sowie des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA zur gegenseitigen
Rechtshilfe vor. Die Revision hat vor allem eine Vereinfachung und Beschleunigung der
Verfahren zum Ziel. Hauptsächliche Massnahmen dazu sind eine Reduktion der
möglichen Rechtsmittel und eine Beschränkung der Beschwerdelegitimation auf
persönlich und unmittelbar Betroffene. Grundsätzlich soll den Rechtsmitteln keine
aufschiebende Wirkung mehr zukommen. Die Anfechtbarkeit von Entscheiden bis vor
Bundesgericht soll auf die Schlussverfügung über die Gewährung und den Umfang der
Rechtshilfe beschränkt werden; gegen den Eintretensentscheid wäre hingegen keine
Einsprache mehr möglich. Auf eine Zentralisierung der Verfahren bei einer Bundesstelle
möchte der Bundesrat aus föderalistischen Gründen verzichten. Er schlägt jedoch für

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1995
HANS HIRTER
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Verfahren, die mehrere Kantone betreffen, eine einheitliche Regelung für alle Kantone
sowie grössere Kompetenzen des Bundesamtes für Polizeiwesen vor. 5

Die Revision des Rechtshilfegesetzes von 1981 sowie des Bundesgesetzes zum
Staatsvertrag mit den USA zur gegenseitigen Rechtshilfe konnte im Berichtsjahr
verabschiedet werden. Auch im Ständerat war Eintreten unbestritten. In der
Detailberatung hielt er sich, wie bereits die grosse Kammer, weitgehend an den
Vorschlag des Bundesrates. Er entschied sich in bezug auf den Zeitpunkt von
Einsprachemöglichkeiten gegen den Nationalrat und sprach sich für die vom Bundesrat
vorgeschlagene Beschränkung der Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht auf
die Schlussverfügung – und nicht auf den Eintretensentscheid – aus. Einen Antrag Marty
(fdp, TI), der zur Beschleunigung der Verfahren vorschlug, dass diese Beschwerde unter
Auslassung der kantonalen Instanzen direkt ans Bundesgericht zu richten sei, lehnte der
Rat mit Stichentscheid des Präsidenten ab. Auch Bundesrat Koller hatte dies als nicht
sinnvoll bezeichnet, da daraus eine Überbelastung des Bundesgerichts entstehen
würde. Dieses hätte nicht nur bedeutend mehr Beschwerden zu beurteilen als heute, es
könnte sich zudem nicht mehr auf die verfahrensmässigen Aspekte konzentrieren,
sondern müsste sich auch materiell mit allen Fällen auseinandersetzen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

Die Auseinandersetzungen mit den USA über die Auslieferung von Kundendaten der UBS
veranlasste die FDP-Fraktion, mit einer Motion die Beschleunigung im Verfahren der
Internationalen Rechtshilfe zu fordern. Dies soll vor allem mit einer Beschränkung der
Einsprachemöglichkeiten geschehen. Der Nationalrat überwies diesen Vorstoss
einstimmig wie auch eine ähnliche, auf die Amtshilfe bezogene Motion Bischof (cvp, SO)
(Mo. 09.3319). Zustimmung fand auch eine Motion der BDP, welche verlangt, das
Rechtshilfegesetz sei in dem Sinne zu ändern, dass die Schweiz ausnahmsweise bei
allen Fiskaldelikten Rechtshilfe gewähren kann, wenn bei Verweigerung der Rechtshilfe
wichtige Interessen des Landes auf dem Spiel stehen. 7

MOTION
DATUM: 12.06.2009
HANS HIRTER

Der Ständerat nahm zwei der drei Motionen zur internationalen Rechtshilfe an, die vom
Nationalrat bereits 2009 überwiesen worden waren. Die Annahme einer
Fraktionsmotion der FDP (Mo. 09.3056) sowie der Motion Bischof (cvp, SO) (Mo.
09.3319), die – im Zusammenhang mit der Auslieferung der Kundendaten der UBS an die
USA – beide eine Beschleunigung der internationalen Rechtshilfeverfahren forderten,
war unbestritten. Die Motion der BDP (Mo. 09.3326), die eine Revision des
Rechtshilfegesetzes verlangte, wurde hingegen abgelehnt mit der Begründung, dass die
Anpassungen im Bereich der Amtshilfe abgewartet werden sollen. 8

MOTION
DATUM: 10.06.2010
MARC BÜHLMANN

Für viel Wirbel sorgte 2010 die Affäre Polanski. Der Regisseur war im September 2009
in Auslieferungshaft genommen worden, weil gegen ihn aufgrund einer 1978
begangenen Vergewaltigung einer Minderjährigen in den USA ein Haftbefehl bestand.
Nach Hinterlegung einer Kaution wurde die Haft in Hausarrest umgewandelt. Die USA
stellten in der Folge ein Auslieferungsgesuch, dem der Bundesrat aber im Juli einen
abschlägigen Entscheid erteilte. Bundesrätin Widmer-Schlumpf begründete den
Entscheid mit Mängeln im Auslieferungsbegehren. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.07.2010
MARC BÜHLMANN

Strafrecht

Der Nationalrat überwies ein Postulat Morniroli (lega, TI) (Po. 94.3076), das die
Übertragung des Strafvollzugs an Private anregt; praktische Erfahrungen mit diesem
System haben bisher v.a. die USA und Australien gemacht. Er stimmte im weiteren auch
der vom Ständerat in der Frühjahrssession verabschiedeten Motion Schmid (cvp, AI) für
eine Verbesserung der Aussagekraft der Kriminalstatistik, namentlich im Hinblick auf
den Anteil ausländischer Straftäter, zu. 10

MOTION
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER
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Die im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung im Paket Justizreform vom
Bundesrat beantragte Kompetenz zur Vereinheitlichung der kantonalen
Strafprozessordnungen wurde vom Parlament gutgeheissen. Widerstand gab es nur von
den Liberalen Leuba (VD) und Sandoz (VD), welche das Projekt aus grundsätzlich
föderalistischen Gründen bekämpften. Die Vorlage konnte allerdings im Berichtsjahr
infolge von Differenzen zwischen den beiden Räten zu anderen Reformteilen noch
nicht verabschiedet werden. Die in den Vorjahren eingereichten und akzeptierten
Standesinitiativen verschiedener Kantone für diese Vereinheitlichung konnten als erfüllt
abgeschreiben werden (95.301 / 95.302 / 95.304 / 95.305 / 95.307 / 96.300 / 96.315).
Die praktische Umsetzung dieser Vereinheitlichung wird freilich noch einige Zeit
dauern. Der Fahrplan des EJPD sieht eine Vernehmlassung frühestens im Jahr 2000 und
die Inkraftsetzung nicht vor 2005 vor. Eine Expertenkommission präsentierte zu
Jahresbeginn einen ersten Grundlagenbericht für ein künftiges Strafprozessgesetz.
Dabei fassten die Wissenschafter einige Grundsatzentscheide. So sprach sich eine
Mehrheit dafür aus, die Strafuntersuchung nicht durch den Staatsanwalt, sondern
durch einen unabhängigen Untersuchungsrichter leiten zu lassen. Diese Regelung gilt
heute in allen Kantonen ausser Basel-Stadt und Tessin. Auf in einigen anderen Staaten
praktizierte Neuerungen wie etwa das «plea bargaining», d.h. das Aushandeln von
Schuldanerkennung und Strafmass (USA), oder eine Kronzeugenregelung (Italien) soll
nach Meinung der Experten verzichtet werden. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
HANS HIRTER

Mit einer von Parteikollegen, aber auch vielen Vertretern der SVP und der LP sowie
einigen Freisinnigen und Christlichdemokraten unterzeichneten parlamentarischen
Initiative verlangte Nationalrat Scherrer (fp, BE) die Schaffung von gesetzlichen
Grundlagen für die Einrichtung von Schnellgerichten für die rasche Aburteilung von
Kleindelinquenten wie Ladendiebe, Schwarzfahrer, Sprayer etc. Er berief sich dabei auf
Erfahrungen in den USA (namentlich New York), wo sich solche Einrichtungen als
effizientes Mittel zur Bekämpfung derartiger Delikte erwiesen hätten. Auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen, welche primär damit argumentiert hatte, dass die
Prozessordnung vorläufig noch in den Kompetenzbereich der Kantone falle, lehnte der
Rat den Vorstoss mit deutlichem Mehr ab. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.1999
HANS HIRTER

Privatrecht

Der Nationalrat überwies mit dem Einverständnis des Bundesrats eine Motion seiner
Rechtskommission für eine Teilrevision des Bauhandwerkerpfandrechts. 13

MOTION
DATUM: 09.10.1998
HANS HIRTER

Im Juni 2010 hatte der Bundesrat dem Parlament einen Bericht vorgelegt, mit dem er
die Abschreibung einer Kommissionsmotion der RK-NR (Mo. 07.3281) beantragt, welche
rechtsberatend oder forensisch tätige Angestellte von Unternehmen in Bezug auf ihre
Rechte und Pflichten mit freiberuflichen Anwälten gleichstellen wollte. Die Motion war
in den Jahren 2007 und 2008 von beiden Räten angenommen worden, worauf der
Bundesrat einen entsprechenden Gesetzesentwurf in die Vernehmlassung geschickt
hatte. Das neue Unternehmensjuristengesetz war jedoch bei den
Vernehmlassungsteilnehmern auf grossmehrheitliche Ablehnung gestossen, weshalb
der Bundesrat auf eine Botschaft zuhanden des Parlaments verzichtete und die
Abschreibung der Motion beantragte.

Die Räte sistierten die Behandlung des Berichtes vorerst, um den Entwurf für ein
Souveränitätsschutzgesetz abzuwarten. Nachdem der Bundesrat Anfang 2015
bekanntgegeben hatte, dass er keinen Entwurf für ein Souveräntitätsschutzgesetz
ausarbeiten werde, nahm der Nationalrat in der Wintersession 2015 vom Bericht
Kenntnis und schrieb die Kommissionsmotion ab. Der Ständerat tat es ihm in der
Sommersession 2016 gleich.

Gleichzeitig nahm der Ständerat jedoch ein Postulat seiner Rechtskommission (Po.
16.3263) über den Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen
an. Der Bundesrat soll in einem Bericht darlegen, wie dieser Berufsgeheimnisschutz in
den USA ausgestaltet ist, welche Problematik sich daraus für internationale Firmen in
der Schweiz ergibt und wie diese Probleme beispielsweise im Rahmen der ohnehin
anstehenden Revisionen der Strafprozessordung und der Zivilprozessordnung gelöst
werden könnten. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2016
KARIN FRICK
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Der Berufsgeheimnisschutz für Unternehmensjuristinnen und -juristen soll durch die
Verankerung eines Zeugnis- und Editionsverweigerungsrechts in der
Zivilprozessordnung gestärkt werden. Die RK-NR gab einer entsprechenden
parlamentarischen Inititative Markwalder (fdp, BE) im Herbst 2015 Folge; ihre
Schwesterkommission stimmte diesem Entscheid jedoch nicht zu. Sie erachtete die
parlamentarische Initiative als das falsche Instrument für das Anliegen und stimmte
stattdessen einem Kommissionspostulat (Po. 16.3263) zu, demzufolge der Bundesrat
zuerst mögliche Lösungen aufzeigen soll. Das Postulat wurde im Sommer 2016 vom
Ständerat überwiesen. Betreffend die parlamentarische Initiative hielt der Nationalrat
auf Antrag seiner Kommission am Folge Geben fest, da von einem neuen Bericht in
dieser Frage keine neuen Erkenntnisse zu erwarten seien. Im Oktober 2016 schloss sich
die RK-SR dem an und gab der Initiative Folge. Mit dieser Anpassung der ZPO soll vor
allem ein Wettbewerbsnachteil für schweizerische Unternehmen ausgeräumt werden.
So konnten Schweizer Unternehmen bisher beispielsweise von US-amerikanischen
Gerichten dazu verpflichtet werden, die Korrespondenz ihrer Unternehmensjuristen
offenzulegen, während dies bei Unternehmen aus Staaten, die eine solche Regelung
kennen, nicht möglich ist. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.10.2016
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

In einer Vernehmlassung wurde die Absicht des Bundesrates, eine rechtliche Grundlage
für die Ausstellung von amtlichen Ausweisen zu schaffen, mehrheitlich begrüsst. Die
Absicht, den für das Jahr 2003 vorgesehenen neuen Pass maschinenlesbar zu machen,
stiess einzig bei der SP und den Demokratischen Juristen auf Kritik. Diese kritisierten,
dass damit der Pass von einem traditionellen Reisedokument zu einem
Kontrollinstrument für die in- und ausländischen Polizei- und Grenzbehörden werde.
Im Juni legte der Bundesrat seine Vorschläge für ein Bundesgesetz über die Ausweise
für Schweizer Staatsangehörige dem Parlament vor. Mit den neuen Bestimmungen soll
einerseits die Konformität mit dem Datenschutzgesetz, andererseits aber auch ein
besserer Schutz vor Fälschungen und Missbräuchen gewährleistet werden. Praktischer
Hintergrund der Reform war aber auch die Politik der USA, in Zukunft nur noch
Inhabern von maschinenlesbaren Pässen die visafreie Einreise zu gestatten. Der
Ständerat hiess das neue Ausweisgesetz in der Fassung des Bundesrats einstimmig
gut. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2000
HANS HIRTER

Zu Bedenken bezüglich Datenschutz gaben die Pläne der USA Anlass, in den
Reisepässen in Zukunft die Aufnahme von biometrischen Daten (Gesichtserkennung,
Fingerabdrücke, Irisstruktur) zu verlangen. Damit soll es bei den Einreisekontrollen
leichter möglich sein, Einreisende mit einem nicht ihnen gehörenden Pass zu erkennen.
Gemäss Bundesrätin Metzler würden diese zusätzlichen Angaben in amtlichen
Ausweispapieren an sich nicht gegen den Datenschutz verstossen. Ihre Einführung in
der Schweiz bräuchte aber eine rechtliche Grundlage im Passgesetz. 17

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 02.10.2003
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Übernahme der EU-Verordnung über
biometrische Pässe und andere Reisedokumente. Diese Verordnung erklärt die
Aufnahme von biometrischen Daten (vorläufig nur Gesichtsmerkmale, später auch
Fingerabdrücke) in diesen Ausweisdokumenten für obligatorisch. Inhaltlich steht diese
neue Vorschrift in engem Zusammenhang mit den Abkommen der EU und auch der
Schweiz mit den USA über den Verzicht auf ein Einreisevisum (Visa Waiver Programm).
Die Schweiz hatte aus diesem Grund bereits seit Herbst 2006 Pässe mit biometrischen
Daten ausgestellt. Formal muss die Schweiz die Normen der EU-Verordnung aber auch
übernehmen, da sie eine Weiterentwicklung des Rechts-Besitzstandes im Rahmen des
Schengen-Abkommens darstellt. Der Ständerat hiess das Geschäft in der Wintersession
diskussions- und oppositionslos gut. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2007
HANS HIRTER

Am 17. Mai fand die Volksabstimmung über die mit einem Referendum bekämpfte
Einführung der biometrischen Pässe statt. Hauptkritikpunkt der Gegner war die
Aufnahme der Daten in eine bereits existierende zentrale Datenbank über die
ausgestellten Ausweise. Diese zentralisierte Datenbank ist für die Schengen-
Mitgliedstaaten nicht vorgeschrieben und beispielsweise Deutschland verzichtet
darauf. Insbesondere die Linke kritisierte diese Erfassung der Passinformationen und
der biometrischen Kennzeichen wie Fingerabdrücke in einer zentralen Datenbank als

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.04.2009
HANS HIRTER
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„Zwangsfichierung“. Befürchtungen in Bezug auf ungenügenden Datenschutz bei dieser
beim Bundesamt für Polizei angesiedelten Datenbank bewogen auch viele Printmedien
(unter anderem Bund, NZZ und SGT), eine Ablehnung des Gesetzes zu empfehlen.
Daneben wurde von den Gegnern auch bemängelt, dass der Bundesrat ermächtigt wird,
später auch für die Identitätskarte die Aufnahme biometrischer Merkmale
vorzuschreiben. Ein dritter Kritikpunkt betraf die Zentralisierung der kantonalen
Passausgabestellen. Von Befürworterseite wurde die Sicherheit der neuen Pässe ins
Feld geführt und auf die Erschwernisse im Reise- und Geschäftsverkehr hingewiesen,
wenn bei der Nichteinführung der neuen Pässe Schweizer wieder ein Visum bräuchten,
um in die USA einzureisen. Die SP und die GP hatten die Einführung der biometrischen
Pässe im Parlament bekämpft und empfahlen ein Nein. Bei den Gegnern waren, wie
schon bei der Unterschriftensammlung für das Referendum, die Jungparteien
besonders aktiv. Mit Ausnahme der Jungen CVP beteiligten sich alle Jungparteien an
einem gemeinsamen Auftritt gegen den Bundesbeschluss. Der Jungen SVP gelang es
sogar, ihre Mutterpartei, die noch im Nationalrat die Vorlage knapp unterstützt hatte,
von der Nein-Parole zu überzeugen. Nur gerade zwei SVP-Kantonalparteien wichen
davon ab. Die Jungfreisinnigen gaben, im Gegensatz zur Mutterpartei, die Nein-Parole
aus. 19

Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hanspeter Thür verlangt, dass die beiden
Abkommen mit den USA zum Austausch von Polizeidaten umfassende Garantien zum
Datenschutz enthalten sollen. Aufgrund des ungenügenden Datenschutzes in den
Vereinigten Staaten müssten die Abkommen explizit den Verwendungszweck der Daten
definieren. Zudem solle nur zur Aufklärung schwerer Verbrechen ein Datenaustausch
stattfinden. Die aussenpolitischen Kommissionen (APK-SR und APK-NR) beider Räte
haben das Verhandlungsmandat des Bundesrates im März 2012 gutgeheissen. So konnte
der Bundesrat im Dezember 2012 das Abkommen zum Austausch von Fingerabdruck-
und DNA-Daten zur Bekämpfung von Schwerkriminalität (PCSC) und das Memorandum
of Understanding über den Austausch von Daten zu mutmasslichen und bekannten
Terroristen (HSPD-6) in Washington D.C. unterzeichnen. Als Gegenleistung wird
Schweizern ein maximal neunzigtägiger, visumsfreier Aufenthalt in den USA weiterhin
erlaubt (Visa Waiver Program). 20

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 13.12.2012
NADJA ACKERMANN

Sind Daten das neue Gold der Schweiz? Wie einfach Datenserver überwacht werden
können, hängt vom Rechtssystem ab, welchem sie unterliegen, was wiederum durch
ihren Standort bedingt ist. In jüngster Zeit wuchs das Interesse in- und ausländischer
Firmen an IT-Dienstleistern, deren Server sich auf Schweizer Boden befinden. Denn im
Gegensatz zu den USA, die auf der Grundlage des Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001
(USA PATRIOT Act) ohne richterliche Verfügung auf Server von US-Firmen zugreifen
können, braucht es in der Schweiz eine richterliche Anordnung zur Datenherausgabe. 21

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 14.06.2013
NADJA ACKERMANN

Mit der diskussionslosen Annahme einer Motion Galladé (sp, ZH) wollte der Nationalrat
die Exekutive beauftragen, in Absprache mit der EU-Kommission die USA zur mehr
Datenschutz bei der Nutzung der Daten von Privatpersonen in der Schweiz
aufzufordern. Der Ständerat folgte mit 23 zu 19 Stimmen jedoch der ablehnenden
Haltung seiner Kommissionsmehrheit, die aufgrund der bereits laufenden Tätigkeiten
des Bundesrates keinen Handlungsbedarf ausmachte. Nur eine Minderheit der kleinen
Kammer wollte am Auftrag festhalten, um der Öffentlichkeit zu signalisieren, dass die
Bundesversammlung die bundesrätlichen Bemühungen unterstütze. 22

MOTION
DATUM: 12.06.2014
NADJA ACKERMANN
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Grundrechte

L'aggravation de la situation de la communauté noire en Afrique du Sud a posé une
nouvelle fois le problème de savoir quelle attitude devait prendre la Suisse face au
principe du respect des Droits de l'homme, bafoués dans cette partie du monde. Si les
Etats-Unis, le Canada, le Japon, la Communauté européenne et l'ensemble des Etats
occidentaux ont tous décrété durant l'automne diverses sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud, la position du Conseil fédéral, elle, par contre, n'a pas changé d'un
iota. Si l'exécutif a condamné une fois de plus clairement «la ségrégation et la
discrimination raciales, ainsi que les violations des droits de l'homme les plus
fondamentaux partout où elles surviennent», il s'est contenté de réaffirmer que pour
lui «l'application de sanctions économiques et autres ne constituait pas une mesure
appropriée pour corriger une situation politique donnée». Le Conseil fédéral s'est
toutefois engagé à prendre des mesures pour éviter que le territoire suisse ne soit
utilisé pour contourner celles prises par des Etats tiers. Face à cette attitude
gouvernementale pour le moins prudente et l'isolement de la Suisse dans ce conflit, le
groupe socialiste et l'extrême-gauche, lors de la session d'hiver du Conseil national, ont
tous deux exigé du Conseil fédéral des mesures concrètes bien plus fermes. Ils ont été
soutenus en cela par la fraction indépendante-évangélique. Le socialiste saint-gallois P.
Rechsteiner a ainsi tenté de faire adopter sous forme de motion une pétition du
«Mouvement antiapartheid» demandant la prise de sanctions économiques. Par 84 voix
contre 41, celle-ci a été classée, le camp bourgeois ayant soutenu l'attitude du Conseil
fédéral. P. Aubert a rappelé à cette occasion que, pour le collège gouvernemental, la
solution à l'apartheid passait par une entente entre tous les partenaires concernés et
que la Suisse pourrait jouer là, en décidant de ne décréter aucune sanction, un rôle
extrêmement utile. La gauche quant à elle a adressé de vives critiques aux banques et
aux milieux économiques suisses, coupables, selon elle, de tirer profit des relations
entretenues par notre pays avec l'Etat africain. P. Rechsteiner (ps, SG) a aussi déposé
une initiative parlementaire (Iv.pa. 86.234) demandant un arrêté fédéral soumettant à la
règle du courant normal toute exportation de capitaux vers l'Afrique du Sud ainsi que le
commerce de l'or avec ce pays. 23

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.12.1986
ALEXANDRE LACHAT

Innere Sicherheit

Trotz der Skepsis des Bundesrates stimmte der Nationalrat dem Beschluss über die
Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der Beziehungen von schweizerischen
Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei (Stasi) der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik zu. Er überwies in diesem Zusammenhang auch
eine Motion seiner Rechtskommission, welche den Bundesrat ersucht, die nötigen
diplomatischen Schritte zu unternehmen, damit schweizerische Forscher Zugang zu
den sich in Deutschland, Russland und den USA befindlichen Quellen erhalten. Der
Bundesrat gab bekannt, dass entsprechende Zusicherungen aus Deutschland (Gauck-
Behörde) vorliegen würden, für die beiden anderen Staaten aber kaum erhältlich
seien. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Nach den Attentaten vom 11. September in den USA beteiligte sich die Schweiz an den
weltweiten Versuchen, die logistischen und organisatorischen Netzwerke der
Terroristen aufzudecken und zu zerschlagen. Erste Abklärungen ergaben, dass
bedeutsame Verbindungen zur Schweiz und namentlich dem schweizerischen
Finanzplatz mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bestanden hatten. Konten von
Organisationen, welche den US-Behörden verdächtig erschienen, wurden von der
Bundesanwaltschaft gesperrt, und eine im Tessin angesiedelte islamische
Finanzgesellschaft wurde polizeilich durchsucht. Obwohl sich von der für die Anschläge
in den USA verantwortlich gemachten islamischen Organisation Al-Quaida in der
Schweiz keine Spuren finden liessen, wurde sie und eventuelle Nachfolgeorganisationen
sowie Unterstützungsaktionen zu ihren Gunsten vom Bundesrat verboten.
Interpellationen von Ständerat Fünfschilling (fdp, BL) sowie der FDP-Fraktion im
Nationalrat gaben dem Bundesrat Gelegenheit, sein Konzept und die bestehenden und
geplanten Vorkehrungen zu einer wirksamen Bekämpfung des internationalen
Terrorismus darzulegen. Eine umfassende Lagebeurteilung kündigte er für das Frühjahr
2002 an. Eine Motion Merz (fdp, AR) für einen Ausbau des Instrumentariums der
Staatsschutzorgane namentlich im Bereich der Nutzung von elektronischen
Datenbanken und Informationssystemen bei gleichzeitiger Verstärkung der
parlamentarischen Aufsicht überwies die kleine Kammer in Postulatsform. Die CVP
reichte ihrerseits Motionen für mehr Überwachungskompetenzen und eine Lockerung

ANDERES
DATUM: 01.12.2001
HANS HIRTER
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der Datenschutzbestimmungen für den Nachrichtendienst ein. 25

Im Sommer beantragte der Bundesrat dem Parlament die Genehmigung von zwei
internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus
resp. von terroristischen Bombenanschlägen sowie eine Reihe von dazu gehörenden
Gesetzesanpassungen. Die beiden Übereinkommen sind Teil von insgesamt zwölf
Übereinkommen und Zusatzprotokollen zur Terrorbekämpfung, welche die UNO nach
den Terrorattacken in den USA vom 11. September 2001 verabschiedet hat. Die anderen
zehn hatte die Schweiz bereits ratifiziert; sie erforderten keine Anpassung
schweizerischer Gesetze. Die beiden letzten Übereinkommen verlangten hingegen die
Aufnahme eines spezifischen Tatbestandes des Terrorismus in das Strafrecht. Damit
würde es möglich, Terroranschläge strenger zu bestrafen als anders motivierte Taten
mit ähnlicher Schadenswirkung (Sachbeschädigung, Körperverletzung). Definiert wird
Terrorismus in der Botschaft des Bundesrates als Tat, bei welcher es darum geht,
Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern oder Staaten und internationale Organisationen
zu nötigen. Explizit mit einer eigenen Strafnorm soll auch die finanzielle Unterstützung
(d.h. vorsätzliches Sammeln oder Zurverfügungstellen von Vermögenswerten) solcher
Aktivitäten bestraft werden. Beide Delikte sollen in der Schweiz von den
Bundesbehörden verfolgt und beurteilt werden. Strafrechtsexperten kritisierten die
Vorlage als überflüssig, da die bestehenden Rechtsgrundlagen für die
Terrorismusbekämpfung ausreichen würden, und bezeichneten sie in Bezug auf die
verwendete Terrorismusdefinition als problematisch.
In der Rechtskommission des Nationalrats fand diese Kritik Berücksichtigung. Sie
beschloss, das Geschäft nicht, wie vom EJPD gewünscht, als dringlich zu behandeln und
es vom Plenum gleichzeitig mit dem Ständerat in der Herbstsession beraten zu lassen,
sondern vorgängig noch Experten anzuhören. Der Ständerat, welcher in der
Herbstsession die Vorlage als Erstrat behandelte, unterstützte zwar eine
Unterzeichnung der Übereinkommen, lehnte aber die Vorgehensweise seiner
vorberatenden Kommission ab. Diese hatte, nicht zuletzt um die Schweiz vor
unberechtigten Vorwürfen zu schützen, ihr Finanzplatz sei an der
Terrorismusfinanzierung beteiligt, zuerst die Übereinkommen ratifizieren wollen, um
erst dann die nötigen gesetzlichen Anpassungen vorzunehmen. Auf Antrag Schiesser
(fdp, GL) wies der Rat die Vorlage an die Kommission zurück mit der Auflage, die
Übereinkommen und die Strafgesetzänderungen gleichzeitig zur Beratung vorzulegen.
Der CVP-Vertreter Schmid (AI) wies zudem darauf hin, dass bei der Schaffung einer
speziellen Terrorismusstrafnorm grundsätzliche Probleme entstehen können. Wenn
man sich an die vom Bundesrat in der Botschaft verwendete Terrorismusdefinition
halte, müssten im Prinzip auch Angehörige von Unabhängigkeitsbewegungen und
Widerstandsorganisationen in Diktaturen zu Terroristen erklärt werden (in den Worten
von Schmid: „Was dem einen sein Freiheitskämpfer, ist dem anderen sein Terrorist“). 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.08.2002
HANS HIRTER

Nach den Terroranschlägen in den USA vom 11.9.2001 hatte der Bundesrat mit den USA
eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus und seiner Finanzierung
vereinbart (so genanntes Operative Working Arrangement, OWA). Am 12. Juli des
Berichtsjahres schloss die Schweiz mit den USA ein Abkommen über die polizeiliche
Zusammenarbeit in diesem Bereich ab, und der Bundesrat beantragte dem Parlament
dessen Genehmigung. Dieses ersetzt das OWA und ergänzt den Staatsvertrag über die
gegenseitige Rechtshilfe aus dem Jahre 1973. 27

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.09.2006
HANS HIRTER

Das Parlament hiess das im Vorjahr von der Landesregierung mit den USA
abgeschlossene Übereinkommen über eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des
Terrorismus und seiner Finanzierung gut. Im Nationalrat, der das Geschäft zuerst
behandelte, hatten die Grünen einen Nichteintretensantrag gestellt. Da die USA bei der
Bekämpfung des Terrorismus die Menschenrechte nicht einhalten und in Gefängnissen
wie Guantanomo die Folter einsetzen würden, dürfe die Schweiz in diesem Bereich
nicht mit diesem Staat zusammenarbeiten. Die Fraktionssprecherin der SP bekundete
für diese Argumente der Grünen grosses Verständnis. Sie beantragte, auf das
Abkommen, gegen das man materiell an sich nichts einzuwenden habe, zwar
einzutreten, die Beratungen aber zu sistieren, bis die USA den Nachweis erbracht
haben, dass sie ihre Politik geändert haben und alle rechtsstaatlichen und
menschenrechtlichen Vorgaben erfüllen. Der grüne Nichteintretensantrag wurde mit
146 zu 26 und der sozialdemokratische Sistierungsantrag mit 111 zu 60 Stimmen
abgelehnt. Der Nationalrat nahm das Übereinkommen anschliessend gegen die Stimmen

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 22.06.2007
HANS HIRTER
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der Linken an. Auch im Ständerat, der in der Schlussabstimmung das Übereinkommen
mit 33 zu 3 Stimmen bei 6 Enthaltungen verabschiedete, äusserten Bonhôte (sp, NE)
und Marty (fdp, TI) Kritik an den Ermittlungsmethoden der USA. 28

Die Debatte um den US-Abhörskandal erhielt erneut Aufwind, als das deutsche
Nachrichtenmagazin Spiegel enthüllte, dass eine gemeinsame Einheit der CIA und NSA
unter dem Dach der amerikanischen UNO-Mission in Genf gezielt Abhöraktionen
durchgeführt hatte. Diverse Politiker forderten eine Protestnote an die US-Botschaft.
Das EDA wollte jedoch keine Retorsionsmassnahmen ergreifen und der Bundesrat
betonte, dass kein direkter Datenaustausch zwischen dem Nachrichtendienst des
Bundes (NDB) und der NSA stattfände. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ihrerseits mit
der Genehmigung des Bundesrates ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Gleich zu
Beginn dämpfte Bundesanwalt Lauber jedoch die Erwartungen: Aus solchen
Ermittlungen Erkenntnisse zu gewinnen, sei schwierig, weil sich Staaten in politischen
Delikten generell keine Rechtshilfe leisteten. Durch diese Enthüllungen wurde einer
bisher kaum beachteten Bestimmung im Entwurf des Nachrichtendienstgesetzes
erstmals Aufmerksamkeit geschenkt: Laut dem Gesetzesentwurf soll der Austausch mit
ausländischen Geheimdiensten ohne Zustimmung des Bundesrates möglich werden
(Art. 10 NDG). 29

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 17.09.2013
NADJA ACKERMANN

Ein Gesetz soll präzisieren, wann Schweizer Behörden einem Unternehmen die
Bewilligung erteilen dürfen, mit ausländischen Behörden auch ausserhalb der Amtshilfe
zu kooperieren. In diesem Sinne hatte der Bundesrat in Erfüllung einer Motion der FDP
und in Reaktion auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen der
Eidgenössischen Räte vom 30. Mai 2010 betreffend „Die Behörden unter dem Druck der
Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA“ 2012 den Entwurf
für ein Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und über
den Schutz der schweizerischen Souveränität (ZSSG) in die Vernehmlassung gegeben.
Nach dem Präzedenzfall des 2013 verstorbenen Rohstoffhändlers Marc Rich, erhielt das
Vorhaben den Spitznamen Lex Marc Rich. Das Gesetz soll insbesondere jene
Zusammenarbeit regeln, für die spezialgesetzliche oder staatsvertragliche
Bestimmungen fehlen. Weiter sind Massnahmen zum Schutz der Schweizer Souveränität
vorgesehen. Dazu gehören unter anderem die Blockierung des Zugangs zu
elektronischen Datenträgern oder die Unterstellung von Geschäftstätigkeiten eines
Unternehmens unter eine besondere staatliche Aufsicht. Bei der Vernehmlassung
wurde deutlich, dass die Bewertung des Vorhabens stark vom Steuerstreit mit den USA
beeinflusst und der Entwurf als Abwehrdispositiv gegen die USA wahrgenommen wurde.
Trotz der Kritik will der Bundesrat an seinem Vorhaben festhalten und dem Parlament
2014 einen überarbeiteten Gesetzesentwurf vorlegen. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Kriminalität

Bei strafbaren Handlungen im Internet (z.B. Angebot von illegaler Pornographie und
Verbreitung von gegen das Antirassismusgesetz verstossenden Aussagen) bestehen
nicht nur Probleme bei der Verfolgung der Täter, da diese ja oft in Staaten tätig sind, wo
ihre Aktionen nicht verboten sind (z.B. rassistische Aussagen in den USA). Unklarheit
besteht auch in bezug auf die rechtliche Mitverantwortung der sogenannten Provider,
die als Vermittler zwischen den Internetnutzern fungieren. Gemäss dem seit April 1998
geltenden neuen Medienstrafrecht können diese wegen Nichtverhinderung einer
strafbaren Publikation zur Verantwortung gezogen werden, wenn es nicht möglich ist,
die Autoren selbst in der Schweiz zu belangen. Der Bundesrat beantragte dem
Nationalrat erfolgreich die Umwandlung einer Motion von Felten (sp, BS) für einen
spezifischen Strafrechtsartikel, der die Verantwortlichkeit der Provider festhält, in ein
Postulat. Er riet dabei, die weitere Entwicklung abzuwarten, da sich das Problem
ohnehin nur auf internationaler Ebene lösen lasse und zudem auch die Provider selbst
versuchten, Standards für eine Selbstregulierung zu entwickeln. Im Juli hatte die
Bundesanwaltschaft einige Provider ersucht, für ihre Abonnenten den Zugang zu Seiten
mit in der Schweiz illegalen Inhalten zu sperren. Die Provider wiesen in ihrer Reaktion
auf die technischen Probleme solcher Sperren hin, bei denen entweder Tausende von
legalen Seiten gleichzeitig gesperrt würden, oder die nutzlos blieben, da die Autoren in
kürzester Zeit unter neuen Adressen auftauchen würden. 31

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER
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La Suisse et les Etats-Unis se sont entretenus lors d'un premier cyberdialogue, afin
d’œuvrer conjointement et durablement en faveur d'un cyberespace libre, ouvert et
sûr. Les cyberdialogues bilatéraux s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de
protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC). Les discussions ont porté sur la
sécurité de la communication mobile, les infrastructures de communication, la
poursuite pénale en matière de cybercriminalité et de cybersécurité. Les possibilités
numériques visant à lutter contre le coronavirus ont également été évoquées. 32

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 09.07.2020
DIANE PORCELLANA
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